
Aufnahme-Antrag Ich war bereits einmal Mitglied im ATC

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im ATC "Graf Zeppelin" gemäß § 6 der Satzung.

Vorname, Name Geburtstag (TTMMJJ)

Straße, Haus-Nr.

PLZ Wohnort

Tel. (privat) Tel. (dienstl.)

E-Mail Abt.

Ort, Datum Unterschrift Antragsteller

Abteilungs-Kennziffer

01 = Dienstag 1 04 = Mittwoch 2 07 = Kindergruppe 1 10 = MTV-Dance

02 = Dienstag 2 05 = Turnier Standard 08 = Kindergruppe 2 11 = Hip Hop

03 = Mittwoch 1 06 = Turnier Latein 09 = Sonntag 12 = Aufbaugruppe

00 = Passiv 13 = Kinderballett
M M J J

Einzugsermächtigung nur vom jeweiligen Trainer/

ab: z.B. 01/07 Übungsleiter auszufüllen

Ich ermächtige Sie hiermit, den Beitrag im Lastschriftverfahren bis auf Widerruf von meinem Konto abzubuchen.

Bankverbindung Bankleitzahl

Konto-Nummer ggf. abweichender Kontoinhaber (Vorname, Name)

Ort, Datum Unterschrift Kontoinhaber

/

ATC Amateur-Tanzsport-Club
"Graf Zeppelin" Friedrichshafen e. V.

(ggf. Erziehungsberechtigter)
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ATC „Graf Zeppelin“ Friedrichshafen  Heimatstraße 45  88046 Friedrichshafen

Die wichtigsten Bestimmungen des ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen e. V.

AUFNAHME: Paragraph 6, Abs. 2 der Satzung

Jegliche Aufnahmeanträge sind schriftlich an das Präsidium zu richten.
Minderjährige bedürfen der Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters.

BEITRÄGE: Paragraph 9, Abs. 2 und 3

Der Mitgliedsbeitrag wird dem Verein geschuldet, unabhängig davon, ob das Mitglied
die Leistungen des Vereins in Anspruch nimmt oder nicht.

Der Mitgliedsbeitrag ist ein Jahresbeitrag, der in zumindest monatlichen Teilbeträgen im
voraus zu entrichten ist.

Der Beitrag wird seit April 1989 vierteljährlich per Lastschrift eingezogen. Mitglieder, die sich von dieser
Zahlungsweise ausschließen, erschweren die ehrenamtliche Arbeit des Präsidiums.

Das Präsidium behält sich deshalb die Zustimmung zur Aufnahme von Bewerbern vor, die sich diesem
Verfahren nicht anschließen.

BEITRAGSTABELLE pro Jahr monatlich

Ordentliche Mitglieder Erwachsene (ab 18 Jahre) EUR 120,00 EUR 10,00
Jugendliche EUR 72,00 EUR 6,00

Obige Beiträge berechtigen zum Besuch des freien Trainings sowie des angeleiteten Unterrichts in einer
Gruppe/Abteilung des ATC. Für den Besuch weiterer Abteilungen entsteht in der Regel - unabhängig vom
Alter - ein Zusatzbeitrag in Höhe von EUR 48,00 jährlich bzw. EUR 4,00 monatlich.
Hierfür ist pro Abteilung ein Zusatzantrag zu stellen.

Passive Mitglieder EUR 48,00 EUR 4,00

Außerordentliche Mitglieder Sonderbeitrag nach Aufwand

ARBEITSLEISTUNGEN

Jedes „aktive“ Mitglied ab dem vollendeten 16. Lebensjahr ist zu Arbeitsleistungen im Verein verpflichtet.

Der Umfang der Leistungen kann 2 und mehr Arbeitsstunden pro Jahr betragen. Dies wird jeweils neu auf
der aktuellen Mitgliederversammlung in Abhängigkeit der anstehenden Arbeiten festgelegt. Wer keine
Arbeitsstunden leisten kann oder will ist zur Zahlung einer Abstandssumme von EUR 10,00 pro nicht
geleistete Stunde verpflichtet, die am Jahresende vom Konto des Mitglieds abgebucht wird.

Von dieser Arbeitsleistung befreit sind Mitglieder des Präsidiums, der Ausschüsse, Kassenprüfer, Turnier-
gruppensprecher und regelmäßig für den ATC tätige, vom Präsidium eingesetzte Mitglieder.

Außerdem sind (auf Antrag) alle Mitglieder anteilmäßig von dieser Leistung befreit, die längere Zeit die
sonstigen Leistungen des Vereins nicht in Anspruch nehmen können, ihre Mitgliedsbeiträge jedoch in vollem
Umfang weiter bezahlen.

Die Abrechnung der Arbeitsleistungen erfolgt durch die Mitgliederverwaltung.

KÜNDIGUNG: Paragraph 7, Abs. 3

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt des Mitglieds

Der Austritt ist jeweils zum Ende eines Quartals möglich, wenn die Mitgliedschaft zu
diesem Zeitpunkt mindestens 6 Monate bestanden hat.

Der Austritt ist dem Präsidium schriftlich - bei Minderjährigen durch den gesetzlichen
Vertreter - zu erklären.

Friedrichshafen, 1. Januar 2012 www.atc-grafzeppelin.de
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